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Demokratischer Frauenbund Deutschlands 
zu den Ergebnissen und Aufgaben 
der sozialistischen Famili-enpolitik
Zu dem breite Kreise unserer Gesellschaft interessierenden 
Thema „Die Familie in der sozialistischen Deutschen De
mokratischen Republik“ fand die 18. Sitzung des Bundes
vorstandes des DFD am 11. September 1980 statt. Anläß
lich des bevorstehenden X. Parteitages der SED und des 
30. Jahrestages der Annahme des Gesetzes über den 
Mutter- und Kinderschutz und die Rechte der Frau vom
27. September 1950 (GBl. S. 1037) konnte eine eindrucks
volle Bilanz über Erreichtes gezogen und zugleich auch 
analysiert werden, was zu tun ist, um die Familie weiter 
zu fördern.

Nachstehend veröffentlichen wir Auszüge aus dem 
Referat, das von Hertha Jung, Stellvertretende Vor
sitzende des DFD und Sekretär des Bundesvorstandes, ge
halten wurde. D. Red.

Gesellschaftliche Bedeutung des Gesetzes 
über den Mutter- und Kinderschutz 
und die Rechte der Frau von 1950

Als sozialistische Frauenorganisation gilt unsere beson
dere Aufmerksamkeit stets der Förderung und Entwick
lung der Frau in Gesellschaft und Beruf, ihrer Rolle als 
Mutter und in der Familie. Das begann bereits zur Zeit 
der Vorbereitung des Gesetzes über den Mutter- und Kin
derschutz und die Rechte der Frau. Dieses Gesetz, so 
sagte die damalige Vorsitzende des DFD, Elli S c h m i d t ,  
wird ein Gesetz des Friedens sein. Es wird mit die Vor
aussetzungen dafür schaffen, daß die Frauen sich ihrer 
Rolle im Kampf um Frieden und gesellschaftlichen Fort
schritt bewußt werden und aktiv an ihm teilnehmen.1

Es erfüllt uns noch heute mit Stolz, daß es der DFD 
war, der die Initiative zu diesem Gesetz ergriffen hatte. 
In Tausenden von Aussprachen mit Arbeiterinnen und 
Bäuerinnen, mit Frauen und Müttern aller Schichten der 
Bevölkerung hatte er Probleme, die sich aus den ersten 
schweren Jahren des Neubeginns ergaben, zusammenge
tragen und Vorschläge zu ihrer Lösung unterbreitet. In 
einer Denkschrift überreichte die Organisation am 7. März 
1950 der Regierung diese umfassende Arbeit und schuf 
damit die Grundlage für die Ausarbeitung des Gesetzes.

Mit ihm wurden wichtige Aufgaben der gesellschaft
lichen Entwicklung in Angriff genommen, um die bereits 
in der ersten Verfassung der DDR proklamierte Gleich
berechtigung der Frau zu verwirklichen.

Der damalige Ministerpräsident Otto G r o t e w o h l  
sagte zur Begründung des Gesetzes vor der Volkskam
mer: „Wir wissen, daß es keinen gesellschaftlichen Fort
schritt gibt, wenn der Frau und Mutter nicht alle Mög
lichkeiten gegeben werden, im vollen Umfange an dem 
gesellschaftlichen Leben und seinem Fortschritt teilzu
nehmen. So m.uß der Staat alles tun, damit die Frau ihre 
Aufgabe als Bürgerin und Schaffende mit ihren Pflichten 
als Frau und Mutter vereinbaren kann. Er hat aber auch 
die Verpflichtung, alles zu tun, um jene Grundlagen zu 
sichern, die notwendig sind, daß die Kinder zu geistig 
und körperlich tüchtigen Menschen heranwachsen kön
nen.“2

Dieses Gesetz als eines der ersten unseres noch jungen 
Arbeiter-und-Bauern-Staates war Teil der revolutionären 
Veränderungen der gesellschaftlichen Verhältnisse in un
serem Lande, es diente der Weiterführung der antifa
schistisch-demokratischen Umwälzung und schuf wichtige 
Bedingungen für die Verwirklichung der Gleichberechti

gung der Frau — eine der größten Errungenschaften un
serer sozialistischen DDR.

Das Gesetz enthielt alle wesentlichen Aufgaben, die 
in der Übergangsperiode vom Kapitalismus zum Sozialis
mus im Interesse der Gleichberechtigung der Frau, der 
Rechte des Kindes, der Ehe und Familie zu lösen waren. 
Mit ihm wurde eine große Veränderung im Denken und 
Handeln der Männer und Frauen auch in bezug auf ihre 
Haltung zu Ehe und Familie in Gang gesetzt.

Heute können wir feststellen: Das Gesetz über den 
Mutter- und Kinderschutz und die Rechte der Frau vom 
Jahre 1950 ist seit langem erfüllt. Seine Bestimmungen 
wurden entsprechend der Entwicklung unseres Staates und 
der Menschen stets ergänzt und in den Folgejahren aus
gebaut.

Mit dem großartigen sozialpolitischen Programm des 
VIII. und IX. Parteitages der SED wurden völlig neue 
Bedingungen und Möglichkeiten für das Leben in der Fa
milie und ihre Entwicklung eingeleitet, die als Triebkraft 
des gesellschaftlichen Fortschritts wirken.

Das Familiengesetzbuch von 1965 —
ein bedeutendes Dokument der Entwicklung der Familie

Seit dem Bestehen der DDR wurden unter Führung der 
Arbeiterklasse und ihrer marxistisch-leninistischen Partei 
auch in der Frauen- und Familienpolitik konsequent die 
Lehren des Marxismus-Leninismus verwirklicht, ließen 
wir uns von den Marxschen Worten leiten, daß die Be
rufstätigkeit der Frau einst die neue ökonomische Grund
lage für eine höhere Form der Familie und des Verhält
nisses beider Geschlechter schaffen wird.3

Hierauf basieren unsere Verfassung und unsere Ge
setze, die von ihrer ersten Formulierung an konsequent 
alles ausschlossen, was dem Grundsatz der Gleichberech
tigung und der Herausbildung neuer Familienverhält
nisse im Wege stand. Dabei bestätigte sich wie auf ande
ren Gebieten erneut die Erfahrung, daß mit der fort
schrittlichen Gesetzgebung allein noch keine Veränderung 
im Leben erreicht wird. Das erfordert eine allseitige, be
ständige ideologische Arbeit, die auf die Herausbildung 
neuen Denkens, neuer Anschauungen und Verhaltenswei
sen gerichtet sein muß. So wie bei den Frauen das Be
wußtsein wuchs, sich ihre Bildung erhöhte, sie selbstän
diger wurden und mehr und mehr ihre Rolle und ihren 
Platz in der Gesellschaft erkannten, der nicht mehr nur 
die Familie, sondern auch das Arbeitsleben einschloß, so 
wuchs ihr Anspruch, auch das Zusammenleben zwischen 
Mann und Frau in der Familie anders zu gestalten.

Ein bedeutendes Dokument unter den neuen gesell
schaftlichen Verhältnissen war das Familiengesetzbuch, 
das im Jahre 1965 von der Volkskammer beschlossen 
wurde. Ausgehend von der Entwicklung, die sich vollzo
gen hatte, wurde ein Gesetz geschaffen für die ganze Fa
milie, zu ihrem Schutz und ihrer Festigung. Es formu
lierte neue Ansprüche an das Zusammenleben der Men
schen. Im Einklang mit der Verfassung wurden damit 
Maßstäbe gesetzt, die Männer und Frauen anspornten, 
ihre Beziehungen zueinander so zu gestalten, daß beide 
das Recht auf Entfaltung ihrer Fähigkeiten zum eigenen 
und zum gesellschaftlichen Nutzen voll wahrnehmen 
können.

Im Programm der SED heißt es dazu: „Die vollstän
dige Gleichberechtigung der Ehepartner, wachsende wirt-


